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Anlage 15 
zu§ 26 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3, § 72 Absatz 3 Satz 1, §§ 75 a, 75 j Absatz 3 Satz 4 KWahIO 

Bescheinigung des Wahlrechts1 2 

für die Wahl des/der Ober-/Bürgermeisters/Bürgermeisterin/Landrats/Landrätin/der Vertretung 
der Gemeinde - des Kreises/der Bezirksvertretung des Stadtbezirks ............................ in der kreisfreien Stadt/der 
Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr • ........................... . 

am//im Jahr' ............................................................................................................. . 

Herr/Frau ................................................................................................................ . 

geboren am .............................................................................................................. . 

wohnhaft in ........................................................................................................................................................................................................ . 

ist Deutsche/r im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes/ist Unionsbürger/in', hat seine/ihre Wohnung/Hauptwohnung' im 

Wahlgebiet3, hat das 16. Lebensjahr vollendet(§ 7 Kommunalwahlgesetz), ist vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen(§ 8 des 

Kommunalwahlgesetzes) und wohnt im Wahlbezirk4 ........................................................ - ist im Stadtbezirk ................................................... . 

für die Wahl des Rates wahlberechtigt(§ 46 a Absatz 4 Satz 1 des Kommunalwahlgesetzes)5'. 

Ort, Datum 

Dienstsiegel Der/Die Bürgermeister/in 

2 

3 

4 

5 

Diese Bescheinigung kann auch auf dem Unterstützungsformblatt erteilt werden 

Maßgeblicher Zeitpunkt: Tag der Unterzeichnung 

Datenschutzhinweise auf der Rückseite 

Das Wahlgebiet des Regionalverbandes Ruhr erstreckt sich auf das Gebiet der dem Verband gemäß§ l des Gesetzes über den Regionalverband Ruhr in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar 2004 (GY. NRW. S. 96) in der jeweils geltenden Fassung angehörenden Mitgliedskörperschaften 

Nur ausfüllen, wenn es sich um die Unterzeichnung eines Wahlvorschlags für einen/eine Wahlbezirksbewerber/in handelt 

Nur ausfüllen, wenn es sich um die Unterzeichnung eines Listenwahlvorschlags in einer kreisfreien Stadt handelt 

Unzutreffendes streichen 
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Anlage 15 
zu§ 26 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3, § 72 Absatz 3 Satz 1, §§ 75 a, 75 j Absatz 3 Satz 4 KWahlO 

Rückseite 

des Formblatts für eine Bescheinigung des Wahlrechts 

Informationen zum Datenschutz 

Für die mit der umseitigen Bescheinigung des Wahlrechts angegebenen personenbezogenen Daten gilt: 

!. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient dazu, das Wahlrecht für eine Unterstützungsunterschrift für 
Wahlvorschläge nach den§§ 15 und 16, 46 a Absatz 5, 46 c und 46 h Kommunalwahlgesetz nachzuweisen. 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 9 
Absatz 2 Buchstabe g Datenschutz-Grundverordnung in Verbindung mit den § § 15 und 16, 46 a Absatz 5, 46 c und 46 h 
Kommunalwahlgesetz und den entsprechenden Regelungen der Kommunalwahlordnung. 

2. Sie sind nicht verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten bereitzustellen. 

Die Bescheinigung ist jedoch nur mit diesen Angaben gültig. 

3. Verantwortlich für die Verarbeitung der mit der Bescheinigung angegebenen personenbezogenen Daten ist der/ die 
Unterstützungsunterschriften sammelnde Partei, Wählergruppe oder Bewerber 
(. „. „ „. „. „ ........ „ „ .. „ ... „ .............. „. „. „ ... „. „ ..... „. „ „ ..... „ ... „. „ .... ) 

Nach Einreichung des Wahlvorschlags beim zuständigen Wahlleiter (Postanschrift: 
„ „ „ „ „ „ „ „.) 1 ist dieser für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten verantwortlich. 

E-Mail: 

4. Empfänger der personenbezogenen Daten sind die jeweils zuständigen Wahlausschüsse (Postanschrift: .................. ). 2 

Im Falle von Wahleinsprüchen können die am Wahlprüfungsverfahren Beteiligten, sowie Gerichte Empfänger der 
personenbezogenen Daten sein. 

5. Die Frist für die Speicherung der personenbezogenen Daten richtet sich nach § 82 Absatz 2 Kommunalwahlordnung: 
Formblätter mit Unterstützungsunterschriften für Wahlvorschläge und diese Bescheinigung sind nach Ablauf von sechs 
Monaten seit der Wahl zu vernichten, wenn nicht der Wahlleiter mit Rücksicht auf ein schwebendes Wahlprüfungsverfahren 
etwas anderes anordnet oder sie für die Strafverfolgungsbehörde zur Ermittlung einer Wahlstraftat von Bedeutung sein können. 

6. Nach Artikel 15 Datenschutz-Grundverordnung können Sie von dem Verantwortlichen über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten Auskunft verlangen. 

7. Nach Artikel 16 Datenschutz-Grundverordnung können Sie von dem Verantwortlichen die Berichtigung Ihrer 
personenbezogenen Daten verlangen. Dadurch wird die Bescheinigung nicht zurückgenommen. 

8. Nach Artikel 17 Datenschutz-Grundverordnung können Sie von dem Verantwortlichen die unverzügliche Löschung Ihrer 
personenbezogenen Daten verlangen, soweit Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie verarbeitet wurden, 
nicht mehr notwendig sind und die Speicherfrist abgelaufen ist, Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet 
wurden oder der Verantwortliche zur Löschung verpflichtet ist. Dadurch wird die Bescheinigung nicht zurückgenommen. 

9. Nach Artikel 18 Datenschutz-Grundverordnung können Sie von dem Verantwortlichen statt der Löschung die Einschränkung 
der Verarbeitung verlangen, soweit Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie verarbeitet wurden, nicht mehr 
notwendig sind oder Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden. Sie können die Einschränkung der 
Verarbeitung auch dann verlangen, wenn Sie der Auffassung sind, dass Ihre personenbezogenen Daten unrichtig sind. Durch 
einen Antrag auf Einschränkung der Verarbeitung wird die Bescheinigung nicht zurückgenommen. 

10. Beschwerden können Sie an den Datenschutzbeauftragten des jeweils für die Datenverarbeitung Verantwortlichen (siehe oben 
Nummer 3) richten. 

1 Name und Kontaktdaten sind von der Partei, der Wählergruppe oder dem Bewerber einzutragen. 

1 Entsprechende Postanschrift und E-Mail einsetzen 

3 Entsprechende Postanschrift und E-Mail der Wahlleiter einsetzen, die die Sitzungen organisieren 
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